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Die Organe des Schweiz. Traktorverbandes
haben sich den Behorden bei Kriegsausbruch so-
fort in verschiedener Weise zur Verfiigung ge-
stellt. Ueber den Zuteilungsmodus sind entspre-
chende Vorschlige gemacht worden. Die grosse
Verschiedenartigkeit in den landw. Verhiltnissen
verlangt dringend eine separate Behandlung des
Traktors und die Ueberwachung der Vorschriften
durch mit beidem vertraute Organe.

Zusammenfassend beantragen wir heute fol-
gende Massnahmen:

1. Zuteilung des Brennstoffes wirklich geméss
nachgewiesenem Bedarf.
2. Fiihrung von Verbrauchskontrollen mit An-
gaben der verwendeten Zeit bezw. Leistung.
3. Ausschaltung von ungeeigneten Maschinen.
4. Ueberwachung der Verwendung des Brenn-
stoffes, in Verbindung mit den Gemeinde-
Arbeitseinsatzstellen. Untersuchung gemel-
deter MiBstdnde etc.
Der Schweiz. Traktorverband ist bereit, die mit
diesen Forderungen verbundenen Kontrollen im
Auftrage der Sektion fiir landw. Produktion und

Hauswirtschaft des Eidg. Krieges-Erndhrungs-
Amtes, der Sektion fiir Kraft und Wirme des
Eidg. Kriegs-Industrie- und -Arbeitsamtes oder
der kantonalen Zentralstellen fiir Kriegswirt-
schaft zu iibernehmen. Wenn auch die Fiihrung
der Kontrollen fiir den Landwirt eine Mehrarbeit
bedeutet, so werden ihm anderseits daraus wieder
Vorteile erwachsen, indem er den Brennstoff-
verbrauch seiner Maschine besser iiberwacht und
bei zu grossem Verbrauch Abhilfe veranlassen
kann. Jeder recht denkende Landwirt wird auch
begreifen, dass bei der sehr grossen Verknappung
und der rigorosen Abschniirung der Zuteilung fiir
andere Bevolkerungsschichten, die Behorden Ge-
wissheit haben miissen iiber die bestimmungsge-
misse Verwendung der zugeteilten Brennstoffe.

Den uns zugeteilten Brennstoff wollen wir des-
halb zum Wohle des ganzen Schweizervolkes ver-
wenden, derart, dass wir die starke Ausdehnung
des schwejz. Ackerbaues weiterfiihren und damit
die Erzeugung unseres tdglichen Brotes sicher-
stellen.

1. August 1940. H. Beglinger.

Gewichtstoleranzen fur Holztransporte

Das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement hat
unterm 27. Juni 1940 in Ausfithrung von Art. 4
des Bundesratsbeschlusses vom 28. Mai 1940 iiber
das Hochstgesamtgewicht der schweren Last-
wagen und der Anhdngerziige, sowie iiber die
Zweiachseranhidnger folgende Weisungen er-
lassen:

1. Bei Transporten von Rund-, Brenn- und
Papierholz durch Motorwagen und Anhidnger
bildet der Kubikinhalt des transportierten Holzes
die Grundlage fiir die Ermittlung des Gewichtes
der beforderten Last.

2. Die Umrechnung von Raummass auf Ge-
wicht wird auf folgender Grundlage durchge-
fiihrt:

Nadelholz 1 m3 (Festmeter) = 700 kg.
1 Ster (Raummeter) = 450 kg.
Laubhclz 1 m? (Festmeter) = 900 kg.
1 Ster (Raummeter) = 550 kg.

3. Die Kontrolle iiber die Einhaltung der zu-.

lassigen Nutzlast erfolgt bei Rundholz anhand
des vom Forstpersonal oder dem Verkidufer
unterzeichneten, die transportierten Stimme ent-
haltenden Massverzeichnisses, bei Brenn- und
Papierholz durch Messung.

4. Das Massverzeichnis fiir Rundholz ist vom
Fahrzeugfiihrer bei jedem Transport mitzufiih-
ren. Es hat fiir jedes Stammstiick Angaben zu
enthalten {iber Stammnummer, Holzart, Linge,
Mittendurchmesser und Holzmasse in Kubikme-

tern. Die Nummer muss an jedem Stammstiick
an gut sichtbarer Stelle angeschlagen oder ange-
schrieben sein.

5. Die Umrechnung von Raummass auf Ge-
wicht wird durch die Kontrollorgane auf Grund
der in Ziff. 2 genannten Zahlen vorgenommen.

6. Ist der Fahrzeugfiihrer nicht im Besitze des
Massverzeichnisses oder ergeben sich beim Nach-
messen von Brenn- und Papierholz Zweifel {iber
die mitgefiihrte Sterzahl, so konnen die Kontroll-
organe das Gewicht der Transporte durch Wiegen
feststellen.

7. Ueberschreitungen der fiir die in Betracht
fallenden Fahrzeuge im Fahrzeugausweis einge-
tragenen Nutzlast sind bis zu hochstens 15 /g
zuldssig, wobei jedoch die in den Art. 1 und 3
des Bundesratsbeschlusses vom 28. Mai 1940 vor-
gesehenen Hochstgesamtgewichte eingehalten
werden miissen,

*

Diese Vorschriften gelten selbstverstdndlich
auch fiir den Transport eigenen Holzes. Bei dem
in den Ziffern 3 und 4 erwdhnten Massverzeichnis
handelt es sich um das beim Rundholzverkauf
ibliche Massdokument. Soll noch nicht einge-
messenes eigenes Holz transportiert werden, so
diirfte es sich empfehlen, dasselbe vor dem Ver-
laden dementsprechend zu vermessen, damit alle
Anstidnde bei eventuellen Gewichtskontrollen ver-
mieden werden konnen. A.S-r.

MITTEILUNGEN DES ZENTRALSEKRETARIATES
COMMUNICATIONS DU SECRETARIAT CENTRAL

Monatsrapport fiir Juli 1940. Neue Policen: 1; Um-
dnderungsantrige: —; Total der registrierten Geschiifts-
vorfille: 243. Einginge: 108; Ausginge: 135.

Mitglieder. Neuzugidnge im Juli 1940: Aargau 1,
Bern 1, St. Gallen 1, total 3 neue Mitglieder.

Brennstoffpreise. Am 8. Juli ist infolge der ausser-
ordentlichen Verschirfung der Versorgungsmoglichkei-
ten in Brennstoffen eine massive Preiserhthung auf
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allen Brennstoffkategorien in Kraft getreten. Wir haben
uns auf der Eidg. Preiskontrolle iiberzeugen lassen
niiissen, dass sich diese Massnahme leider nicht linger
hat hinausschieben lassen. Wir werden uns also wohl
oder {ibel mit den Aufschligen abfinden miissen. Unseres
Erachtens ist es fiir uns auch viel wichtiger, dass vor-
ldufig wirklich noch Ware zur Verfiigung steht, als wenn
die Preise aus d e m Grunde keine Erhéhung nétig haben
wiirden, weil iiberhaupt keine Ware mehr erhéltlich wiire.



	Gewichtstoleranzen für Holztransporte

